
Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 

„Thuner Sundern“ 
in der Stadt Braunschweig 

(NSG BR 178) 
 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), i. V. m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 32 Abs. 1 
des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. 
S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. 
S. 578), sowie § 9 Abs. 5 des Niedersächsischen Jagdgesetzes in der Fassung vom 15.7.2022 
(Nds. GVBl., S. 468) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 20. Februar 2024 
folgende Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet „Thuner 

Sundern" erklärt.  
 
(2) Das Naturschutzgebiet liegt im Naturraum „Ostbraunschweigisches Flachland“ in der Haupt-

einheit „Weser-Aller-Flachland“. Das Gebiet ist geprägt durch relativ strukturreichen, altholzrei-
chen Eichen-Hainbuchenwald auf frischen bis feuchten Böden. Es stellt einen bedeutenden 
Vogellebensraum für Spechtvogelarten sowie für den Rotmilan dar. Das Gebiet ist weitgehend 
von Wald umgeben, lediglich nördlich und südwestlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen 
an. Die westlich und südlich angrenzenden Flächen sind zudem als Landschaftsschutzgebiet 
„Thune“ ausgewiesen.  

 
(3) Die Naturschutzgebietsgrenze ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte 

im Maßstab 1:5.000 (Anlage 1) und aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:30.000 (Anlage 2). 
Die Schutzgebietsabgrenzung ist in allen anliegenden Karten durch eine graue, durchgezo-
gene Linie dargestellt. Die Grenzlinie berührt das graue Band von innen. Die Karten gemäß 
Anlage 1 – 2 sind Bestandteil dieser Verordnung und liegen bei der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Umwelt, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braunschweig sowie in der Beratungsstelle 
Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 38100 Braunschweig aus und können während der 
Dienstzeiten oder nach Absprache kostenlos eingesehen werden. Zusätzlich ist die Verord-
nung digital auf der Homepage der Stadt Braunschweig einzusehen. 

 
(4) Das Naturschutzgebiet ist Teil des Europäischen Vogelschutzgebietes V 48 „Laubwälder zwi-

schen Braunschweig und Wolfsburg“ (DE 3630-401) gemäß der Richtlinie 2009/147/EG      
(Vogelschutzrichtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).  

 
(5) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 44 ha. 
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§ 2 

Schutzzweck 
 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das Naturschutzgebiet ist nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und 

32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 16 NNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung von Lebensstätten, Biotopen und Lebensgemeinschaften nachfolgend näher bestimmter 
wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und Land-
schaft aus besonderen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundlichen Grün-
den und wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt und hervorragenden Schönheit. 

 
Die Erklärung des Gebietes zum Naturschutzgebiet bezweckt insbesondere 
 

1. die Erhaltung und Förderung der europäischen geschützten Vogelarten, insbesondere diver-
ser Spechtarten einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, 

2. die Erhaltung und Förderung der sonstigen wild lebenden Tiere, insbesondere des Insekten-
reichtums sowie der   Lebensräume von Wildkatze und Luchs einschließlich ihrer Lebensge-
meinschaften und Lebensstätten, 

3. die Erhaltung und Entwicklung des von Alteichen und -buchen geprägten Laubwaldes,  
4. die Erhaltung und Entwicklung von alt- und totholzreichen Wäldern, die u. a. einen Lebens-

raum für zahlreiche totholzbewohnende Arten (z. B. Urwaldreliktarten) bieten, 
5. die Förderung standortheimischer Baumarten bzw. standortheimischer Waldbestände, 
6. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von stauden- und strauchreichen Wald-

rändern, auch entlang von Wegen, 
7. die Erhaltung und Optimierung von Fledermausquartieren sowie der Jagdlebensräume, ins-

besondere für das Große Mausohr, Mops- und Bechsteinfledermaus, 
8. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Lebensräume für holzbewohnende 

Käferarten, insbesondere für sehr seltene Urwaldreliktarten, durch den Erhalt geeigneter, be-
sonnter und ausreichend starker Höhlenbäume, 

9. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im Naturschutzgebiet. 
 
(2) Die Fläche des Naturschutzgebietes gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung des „Thuner Sundern“ als Teilge-
biet des Europäischen Vogelschutzgebietes „Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfs-
burg“ trägt dazu bei, den günstigen Erhaltungsgrad der wertbestimmenden und weiteren maß-
geblichen Vogelarten insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen. 

 
(3) Erhaltungsziele für das Europäische Vogelschutzgebiet im Naturschutzgebiet sind: 
 
Für die folgend unter Nummer 1. bis 2. genannten, signifikanten Vogelarten werden günstige Er-
haltungszustände erhalten bzw. wiederhergestellt. Für den Erhalt stabiler, langfristig sich selbst 
tragender Populationen werden alle Teillebensräume gemäß den ökologischen Ansprüchen ge-
pflegt bzw. bewirtschaftet und entwickelt. Im Speziellen wird dies 
 
1. für folgende wertbestimmende Anhang I-Arten gemäß Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie, 
 

a) den Rotmilan (Milvus milvus)  
insbesondere durch den Erhalt von traditionellen Horstbäumen und deren strukturreicher 
Umgebung gewährleistet. Potentielle Horstbäume sind in ausreichendem Umfang im Ge-
biet dauerhaft vorhanden. Die Umgebung der Horstbäume ist während der Paarungs- und 
Brutzeit frei von Störungen. 
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b) den Grauspecht (Picus canus)  
insbesondere durch den Erhalt von störungsfreien Höhlenbäumen und Höhlenzentren ge-
währleistet. Reich strukturierte Laubwälder auf großer Fläche mit Lichtungen, Lücken und 
Blößen, unbefestigten Wegen sind dauerhaft vorhanden sowie vielschichtige Uraltwälder 
und Flächen mit natürlicher Waldentwicklung. Die Bestände sind dauerhaft mit einem aus-
reichend hohen Totholzangebot in guter Verteilung ausgestattet. Ameisen finden ideale Le-
bensraumbedingungen. 

 
c) den Mittelspecht (Dendrocopus medius)  

insbesondere durch den Erhalt von alten Höhlenbäumen mit rauer Borke, vor allem mit 
Höhlen im Bereich der Baumkronen und durch den Erhalt von Höhlenzentren gewährleistet. 
Vitale großkronige Alt- und Uralteichenbestände in Habitatbaumgruppen und Totholz sind 
in ausreichendem Umfang dauerhaft und gut verteilt im gesamten Gebiet vorhanden. 

 
d) den Schwarzspecht (Dryocopus martius)  

insbesondere durch den Erhalt vorhandener Höhlenbäume und Höhlenzentren gewährleis-
tet. Geeignete Habitate sind in ausgedehnten Laub-, Misch- und Nadelwald-Altholzbestän-
den in ausreichendem Maße dauerhaft und gut verteilt im Gebiet vorhanden. Totholz ist 
ebenfalls in ausreichendem Umfang dauerhaft und gut verteilt im gesamten Gebiet vorhan-
den. Ameisen finden ideale Lebensraumbedingungen. 

 
2. für Arten, die einen maßgeblichen avifaunistischen Bestandteil des VSG darstellen, 
 

a) den Eisvogel (Alcedo atthis)  
insbesondere durch den Erhalt und die Entwicklung störungsfreier Brutplätze, bspw. von 
Abbruchkanten, Steilufern oder hochstehenden Wurzeltellern gewährleistet. Vorhandene 
Fließgewässer, Gräben und Stillgewässer sind naturnah, strukturreich und haben eine 
gute Wasserqualität. Die Gewässer bieten gute Lebensbedingungen für Kleinfische. Über-
hängende Äste als Ansitzwarten befinden sich in ausreichendem Umfang unmittelbar an 
diesen Gewässern. 

 
b) den Neuntöter (Lanius collurio)  

insbesondere durch den Erhalt und die Entwicklung strukturreicher Hecken, Gebüsche 
und lichter Waldränder mit mehrstufigem Aufbau in engem Verbund mit extensiv genutz-
tem Grünland gewährleistet. Artenreiche Saumstrukturen und Hochstaudenflure kommen 
an Wegen, Nutzungsgrenzen, Grabenrändern etc. in Verbindung mit Hecken und struktur-
reichen Gebüschen gut verteilt im Lebensraum dieser Art vor. 

 
c) den Schwarzstorch (Ciconia nigra)  

insbesondere durch den Erhalt und den Schutz der Horstbäume und einer großräumig 
störungsfreien Umgebung der Brut- und Nahrungshabitate gewährleistet. 

 
d) den Wespenbussard (Pernis apivorus)  

insbesondere durch den Erhalt von Brutbäumen und einer störungsfreien Umgebung der 
Brutplätze sowie durch das Belassen von potentiellen, großkronigen Nistbäumen gewähr-
leistet. Altholzbestände sind im Bereich von traditionellen Brutvorkommen in ausreichen-
dem Umfang vorhanden. Insekten, insbesondere Hummeln, Bienen und Wespen finden 
ideale Lebensraumbedingungen. 
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e) den Kranich (Grus grus)  
insbesondere durch den Erhalt von Bruchwäldern und feuchten Waldstandorten sowie 
durch die Entwicklung solcher Standorte durch Erhöhung der Wasserstände bzw. durch 
deren Wiedervernässung gewährleistet. Das Umfeld der Brutplätze bleibt insbesondere 
während der Brutzeit großräumig ungestört.  

 
f) den Wendehals (Jynx torquilla)  

insbesondere durch die Erhaltung und die Entwicklung von alten, höhlenreichen Baumbe-
ständen gewährleistet. Ameisen finden ideale Lebensraumbedingungen. 

 
g) den Baumfalken (Falco subbuteo)  

insbesondere durch den Erhalt von Horstbäumen und deren störungsfreier Umgebung ge-
währleistet. Strukturreiche Altbaumbestände in Waldrandnähe, vor allem von ca. 80 bis 
100-jährigen Kiefern, sind ausreichend vorhanden, ebenso wie insekten- und kleinvogel-
reiche Waldstrukturen. 

 
h) die Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  

insbesondere durch die Erhaltung oder Wiederherstellung reich strukturierter, unterholz-
reicher Laub- und Mischwälder, strukturreicher Gebüsche und Staudensäume gewährleis-
tet. 

 
i) den Pirol (Oriolus oriolus)  

insbesondere durch den Erhalt oder die Entwicklung alter, lichter, hochstämmiger Laub-
holzbestände gewährleistet. 

 
§ 3 

Verbote 
 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können. Es ist insbesondere untersagt, 

 
1. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stö-

ren, 
2. wild wachsende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsformen zu beschädigen, zu 

entnehmen oder zu vernichten; Ausgenommen ist die Entnahme für den persönlichen 
Bedarf gem. § 39 Abs. 3 BNatSchG,  

3. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen    
oder anzusiedeln, 

4. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 
5. Hunde frei laufen zu lassen, 
6. zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entzünden, 
7. Abfälle jeglicher Art einzubringen oder abzulagern, 
8. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Flächen mit Kraft-

fahrzeugen zu befahren oder Kraftfahrzeuge dort abzustellen, 
9. im Naturschutzgebiet unbemannte Luftfahrtsysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge 

(z. B. Flugmodelle, Drohnen) oder Drachen zu betreiben oder mit bemannten Luftfahr-
zeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern) zu starten und, 
abgesehen von Notfallsituationen, zu landen, 

10. organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung der Naturschutzbehörde 
durchzuführen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 2 Bst. g), 
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11. die Dunkelheit und Stille der Nacht insbesondere durch technische Licht- und Schall-
quellen zu stören oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 

12. das Bodengefüge durch Abgrabung, Aufschüttung  oder sonstige Veränderungen zu 
beeinträchtigen, 

13. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch soweit für sie keine Genehmigung der 
Bauaufsichtsbehörde oder sonstige Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich sind 
oder sie nur vorübergehender Art sind. 

 
(2) Das Naturschutzgebiet darf außerhalb der gekennzeichneten Wege nicht betreten oder auf 

sonstige Weise aufgesucht werden. 
 
(3) § 23 Abs. 3 und 4, § 30a und § 33 Abs. 1a BNatSchG sowie § 25a Abs. 1 NNatSchG bleiben 

unberührt. 
§ 4 

Freistellungen 
 
(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten 

des § 3 Abs. 1 und 2 freigestellt. 
 
(2) Freigestellt sind: 
 

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die  Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirt-
schaftung der Grundstücke, 

 
2. das Betreten und Befahren des Gebietes 

 
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung 

dienstlicher Aufgaben, 
b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauf-

tragte zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden, 
c) zur Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Verkehrssicherungs-

pflicht, 
d) zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie 

Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung, 

e) zur Beseitigung und zum Management von invasiven und/oder gebietsfremden Ar-
ten mit vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde,  

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit vor-
heriger Zustimmung der Naturschutzbehörde; Veranstaltungen zur Erfüllung des ge-
setzlichen Bildungsauftrages der Niedersächsischen Landesforsten bedürfen keiner 
Zustimmung der Naturschutzbehörde; Untersuchungen im Rahmen des forstlichen 
Versuchswesens durch die Niedersächsischen Landesforsten sowie durch die Nord-
westdeutsche forstliche Versuchsanstalt bedürfen der vorherigen Anzeige, 

g) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen mit vorheriger Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde,  

 
3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege in der vorhandenen Breite, mit dem bisheri-

gen Deckschichtmaterial und soweit dies für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist, 
ausschließlich mit Sand, Kies,   Lesesteinen und Mineralgemisch bzw. natürlicherweise 
anstehendem Material. Die Erhaltung des Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt 
zu  erfolgen, 
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4. der Neu- oder Ausbau von Wegen, soweit die vorherige Zustimmung der Naturschutzbe-
hörde erfolgt; Instandsetzungen nach vorheriger Anzeige bei der Naturschutzbehörde, 

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Gewässern dritter Ordnung nach 
den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Niedersächsischen Wasserge-
setzes unter besonderer Berücksichtigung des Schutzzweckes und der Erhaltungsziele 
gemäß § 2 dieser Verordnung, 

6. die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden Anlagen und Einrichtungen, insbesondere 
der bestehenden Leitungstrassen; die Instandsetzung ist zulässig, wenn die beabsichtig-
ten Maßnahmen der Naturschutzbehörde mindestens vier Wochen vor Umsetzung ange-
zeigt wurden, 

 
(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben: 
 

a) Die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hegebüschen, 
sowie 

b) die Neuanlage von mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtun-
gen (wie z. B. Hochsitzen) sowie anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in nicht 
ortsüblicher landschaftsangepasster Art 

 
bedarf der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.  
 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 

BNatSchG und des § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Land-
schaftsplanung einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Zäunen und Gattern und 
der Nutzung und Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach fol-
genden Vorgaben 

 
1. auf allen Waldflächen 

 
a) ohne aktive Änderung des Wasserhaushalts, 
b) der Holzeinschlag und die Pflege unter dauerhafter Belassung von mindestens drei 

Stück stehendem oder liegendem starkem Totholz je vollem ha Waldfläche, 
c) der Holzeinschlag und die Pflege mit dauerhafter Markierung und Belassung aller er-

kennbaren Horst- und Höhlenbäume,  
d) der Holzeinschlag in standortheimisch bestockten Beständen mit Kahlschlag größer 

0,5 ha nach vorheriger Anzeige vier Wochen vor Durchführung bzw. größer 1,0 ha mit 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,  

e) ohne den Umbau von Waldbeständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus 
nicht standortheimischen Arten wie insbesondere Douglasie, Roteiche, Küstentanne 
und Japanlärche, 

f) ohne die Umwandlung von Laub- in Nadelwald,  
g) soweit ein flächiger Einsatz von Herbiziden, Fungiziden sowie sonstigen Pflanzen-

schutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher 
der Naturschutzbehörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung im 
Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG 
nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist. 

 
2. auf Waldflächen mit Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, so-

weit 
 

a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege ein Altholzanteil von mindestens 20 % der 
Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten o-
der entwickelt wird, 
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b) beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Waldfläche der jeweiligen 
Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens drei lebende Altholz-
bäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen 
oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf mindestens 5 % der Waldfläche der jeweili-
gen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers ab der dritten Durchforstung Teil-
flächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habitat-
baumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höh-
lenbäumen bleiben unberührt, 

c) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis zum 
31. August nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt. 

 
(5) Freigestellt sind solche Maßnahmen, die in einem Bewirtschaftungsplan im Sinne des § 32 

Abs. 5 BNatSchG einvernehmlich mit der Naturschutzbehörde verbindlich festgelegt sind,     
oder solche in einem von der Naturschutzbehörde erstellten Plan. 

 
(6) Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NNatSchG richtet sich nach den Vorschrif-

ten der Erschwernisausgleichsverordnung Wald. 
 
(7) In den Fällen der Absätze 2 bis 5 kann die erforderliche Zustimmung von der Naturschutzbe-

hörde erteilt werden, soweit die mit der zustimmungspflichtigen Maßnahme einhergehenden 
Auswirkungen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen sowie zu keiner 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestand-
teile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. Die Erteilung der Zustimmung kann 
mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. Anzeigen sowie 
Zustimmungsersuchen an die Naturschutzbehörde bedürfen der Schriftform.  

 
(8) Weitergehende Vorschriften der § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG sowie die artenschutz-

rechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(9) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal-

tungsakte bleiben unberührt. 
 
(10) Erteilte Zustimmungen ersetzen keine Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zu-

stimmungen Dritter, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 

BNatSchG i. V. m. § 41 NNatSchG Befreiung gewähren. 
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie 

sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG als 
mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 
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§ 6 

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die Wie-
derherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zu-
stimmungs- oder Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur oder Landschaft 
rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die 

Durchführung von folgenden durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder 
angekündigten Maßnahmen zu dulden: 

 
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des Naturschutz-

gebietes oder einzelner seiner Bestandteile, 
2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des Naturschutzgebietes und seiner 

Wege sowie zur weiteren Information über das Naturschutzgebiet. 
 
(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- 

und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet dargestellten Maßnahmen. 
 
(3) §§ 15 und 39 NNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(4) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 

Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Naturschutzgebiet 
vorkommenden Anhang II-Arten und der aufgeführten Vogelarten. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 1 NNatSchG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 dieser Verordnung verstößt, 
ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen      
oder eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung nach § 
5 dieser Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 
NNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 2 Nr. 9 NNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 

2 BNatSchG i. V. m. § 16 Abs. 2 NNatSchG und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung das Natur-
schutzgebiet außerhalb der Wege betritt, ohne dass die Voraussetzungen für eine Freistel-
lung nach § 4 vorliegen oder eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt oder 
eine Befreiung nach § 5 dieser Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 43 Abs. 3 NNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in 

Kraft. 
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(2) Gleichzeitig wird die bestehende Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Bereich 

der Gemeinde Thune, Landkreis Braunschweig vom 6. Februar 1970 (Amtsblatt für den Nie-
dersächsischen Verwaltungsbezirk Braunschweig Nr. 4 vom 30. April 1970; S. 38-40) im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung aufgehoben. 

 
Braunschweig, den 26. Februar 2024 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Herlitschke 

Stadtrat 
 
Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 26. Februar 2024 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I.V. 
Herlitschke 

Stadtrat 
 
 
 
 
 
 
 


